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Einführung

Pflicht zum Prüfen von Gasheizungen

Zum 1. Oktober 2022 ist die „Verordnung zur 

Sicherung der Energieversorgung über mittelfr ist ig 

wirksame Maßnahmen“ (EnSimiMaV) in Kraft 

getreten. Sie gilt für die nächsten zwei Jahre und 

verpf l ichtet alle Eigentümer eines Gebäudes, in dem 

Anlagen zur Wärmeerzeugung durch Erdgas genutzt 

werden, eine Heizungsprüfung durchzuführen und 

die Heizungsanlage des Gebäudes optimieren zu 

lassen.
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Einführung

Der Hydraulische Abgleich ist für bestimmte 

Gaszentralheizungssysteme ebenfal ls verpf l ichtend 

ist. So sind bis zum 30. September 2023 

Gaszentralheizungssysteme in Nichtwohngebäuden 

im Anwendungsbereich des Gebäudeenergiegesetzes 

ab 1.000 m2 beheizter Fläche oder in Wohngebäuden 

mit mindestens zehn Wohneinheiten hydraulisch 

abzugleichen. Für Wohngebäude mit mindestens 

sechs Wohneinheiten gilt die Frist bis zum 

15. September 2024
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GEG ab 01.01.2024
§ 60b Verpf lichtung zur Heizungsprüfung und -

optimierung nach § 60b

Die Regelungen sehen vor, dass Prüfungs- und 

Optimierungsmaßnahmen an Heizungsan-

lagen durchzuführen sind. 

Die Eigentümer aller Wohngebäude mit mehr als 6 

vermieteten Wohnungen, deren Heizungsanlage 

Wasser als Wärmeträger verwenden, die nach dem 

1.Oktober 2009 eingebaut oder aufgestel lt wurden 

sind nach Ablauf von 15 Jahren nach Einbau oder 

Aufstel lung der Heizungsanlage verpf l ichtet 

innerhalb von einem Jahr eine Heizungsprüfung und 

Heizungsoptimierung durchzuführen. 
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GEG ab 01.01.2024

Heizungsprüfung und Optimierung - kommen 

zum 1. Oktober 2024

Der spätere Zeitpunkt ist damit begründet, dass die 

§ 60b und 60c eine Anschlussregelung an die 

Regelungen der Mittelfr istenergieversorgungs-

sicherungsmaßnahmenverordnung

(EnSimiMaV) vom 23. September 2022 (BGBl. I S. 

1530) darstel len. 

Die EnSimiMaV tritt jedoch erst am 30. September 

2024 außer Kraft. 

Das Inkrafttreten zum 1. Oktober 2024
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GEG ab 01.01.2024

Kosten der EnSimiMav sind umlagefähig

Das ist damit begründet, dass der § 60b und 60c 

eine Anschlussregelung der EnsimiMav ist. 

Der Heizungsscheck muss  wiederkehrende (alle 15 

Jahre) gemacht werden.

 

Somit sind die anfallenden Kosten umlagefähig.

Diese wurde uns auch von der RA Kanzlei  Kern & 

Kaiser so bestätigt. 
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Auszug 

Handlungsempfehlung VDIV
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Bußgeldvorschriften 

wurden verschärft
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Quelle: t-online.de 04.05.2023



Heizungscheck



Ablauf vom Heizungscheck
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Ablauf vom Heizungscheck
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Das Ergebnis der Prüfung nach Absatz 1 Satz 3 und 
der etwaige Optimierungsbedarf sind schriftlich fest-
zuhalten und dem Verantwortlichen zum Nachweis 
zu übersenden. 

Sofern die Prüfung Optimierungsbedarf nach Absatz 
1 Satz 3 Nummer 1 in Verbindung mit Absatz 2 
ergibt, ist die Heizungsoptimierung nach Absatz 2 
innerhalb von einem Jahr nach der Heizungsprüfung 
durchzuführen und schriftlich festzuhalten.

Das Ergebnis der Prüfung nach Satz 1 und der Nachweis 
nach Satz 2 sind auf Verlangen dem Mieter unverzüglich 
vorzulegen. § 60a Absatz 5 Satz 4 gilt entsprechend.

Quelle: t-online.de 04.05.2023



Ablauf vom Heizungscheck
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Heizungsprüfung ist nicht gleich Heizungscheck

Die Heizungsprüfung ist nicht mit dem 
Heizungscheck zu verwechseln. 

Beim Check geht der beauftragte Experte einen 
Schritt weiter und inspiziert und dokumentiert das 
komplette Heizsystem. 

Die Ergebnisse des Checks sind genauer



Ablauf vom Heizungscheck

13

Wirtschaftlichkeitsbetrachtung vom Heizungscheck

Bespielrechnung

Anzahl Wohneinheiten 6 12 24 48 WE

Durchschnittliche Wohnfläche einer WE in Deutschland 92 92 92 92 m2

Durchschnittlicher Energieverbrauch pro m2 Wohnfläche 167 167 167 167 kW/m2*a

Jährlicher Endenergieverbrauch pro Objekt 92.184 184.36
8

368.73
6

737.472 kW/a

Energiekosten Gas 0,13 0,13 0,13 0,13 €/kWh

Jährliche Energiekosten pro Objekt 11.984 23.967 47.936 95.871 €/a

Durchschnittliche Einsparungen 5 5 5 5 %

Durchschnittliche Energiekostensenkungen 599,00 1.198,0
0

2.397,0
0

4.794,0
0

€

Kosten einer Heizungsanalyse 590,00 590,00 590,00 590,00 €

Amortisationszeit 12 6 3 1,5 Monate

Quelle: ratioservice Stephan Ruhl
(Angaben zur Heizungsanalyse  zzgl. Fahrtkosten und  Mehrwertsteuer)
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Hydraulischer
Abgleich



„Der hydraulische Abgleich ist doch 

bereits gemacht.”
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Das stimmt leider nicht ganz. Über 80 Prozent der Heizungsanlagen in Wohngebäuden 
sind nicht hydraulisch abgeglichen, wie eine Analyse gezeigt hat. 

Die Folgen: Weit vom Heizkessel entfernte Heizkörper werden nicht richtig warm, außerdem 
können Fließgeräusche in den Rohren auftreten.

Aber vor allem wird teure Energie verschwendet. Deshalb ist der hydraulische Abgleich für 
gasbeheizte Bestandsgebäude mit mehr als fünf Wohneinheiten seit Oktober 2022 
verpflichtend. 

Bei Neubauten und der Erneuerung der Heizanlage wird er meist durch verschiedene 
Vorgaben verlangt. 



„Der hydraulische Abgleich ist doch 

bereits gemacht.”
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Quelle: www.meine-heizung.de



„Der hydraulische Abgleich ist doch 

bereits gemacht.”
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Das Wasser im Heizungs-System sucht 
grundsätzlich den Weg mit dem geringsten 
Widerstand. 

Das heißt: Wasser fließt eher durch kurze 
und dicke statt durch lange und dünne 
Heizungsrohre. Dadurch kann es sein, dass 
Zimmer, die vom Heizkessel weiter entfernt 
sind, zu wenig Heizwasser abbekommen. 

Bei nahen Räumen mit zu viel Wasserdruck, 
kann das Thermostatventil nicht mehr 
sauber arbeiten. 
Quelle: Verbraucherzentrale Saarland



„Der hydraulische Abgleich ist doch 

bereits gemacht.”
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Viele Personen drehen ihr Thermostat auf Stufe 5 – 
damit die Räume vermeintlich schneller warm werden. 

Das ist nicht notwendig: es verschwendet viel Energie 
und der Raum fühlt sich mit molligen 28 Grad schnell 
zu heiß an! 

So stellen Sie das Thermostat richtig ein: Bei 
einem Standard-Thermostat entspricht Stufe 2 

etwa 16° Celsius, Stufe 3 etwa 20° Celsius 
und Stufe 4 etwa 24° Celsius.



UM LOSZULEGEN, 
IST ES NÖTIG, 
MIT DEM REDEN 
AUFZUHÖREN 
UND MIT DEM 
HANDELN 
ANZUFANGEN

Walt Disney
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Endkundenerfahrung
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Unter folgendem Link ist ein YouTube 
Interview beim GdW in Berlin von Heiner 
Fritzsche zu dem Thema zu finden:

https://youtu.be/Rt8CUppVyAA



Endkundenerfahrung
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Quelle: Die Wohnungswirtschaft Baden-Württemberg (vbw), Heizungsanlage 
optimieren, 28. Jahrgang, Ausgabe 2/22, S. 18.



VIELEN DANK
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asb.CO2-NeutralindieZukunft@t-online.de
Mobil: +49 152 256 935 86

asb-co2-neutral-in-die-zukunft.eu


	Folie 1: Energiewende in Deutschland 
	Folie 2: Einführung
	Folie 3: Einführung
	Folie 4: GEG ab 01.01.2024
	Folie 5: GEG ab 01.01.2024
	Folie 6: GEG ab 01.01.2024
	Folie 7: Auszug  Handlungsempfehlung VDIV
	Folie 8: Bußgeldvorschriften  wurden verschärft
	Folie 9: Heizungscheck
	Folie 10: Ablauf vom Heizungscheck
	Folie 11: Ablauf vom Heizungscheck
	Folie 12: Ablauf vom Heizungscheck
	Folie 13: Ablauf vom Heizungscheck
	Folie 14: Hydraulischer Abgleich
	Folie 15: „Der hydraulische Abgleich ist doch bereits gemacht.”
	Folie 16: „Der hydraulische Abgleich ist doch bereits gemacht.”
	Folie 17: „Der hydraulische Abgleich ist doch bereits gemacht.”
	Folie 18: „Der hydraulische Abgleich ist doch bereits gemacht.”
	Folie 19: UM LOSZULEGEN, IST ES NÖTIG, MIT DEM REDEN AUFZUHÖREN UND MIT DEM HANDELN ANZUFANGEN
	Folie 20: Endkundenerfahrung
	Folie 21: Endkundenerfahrung
	Folie 22: VIELEN DANK

